
749 derBeilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

24. 5. 1973 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Gehaltsgesetz 1956 geändert 

wi.rd (26. Gehaltsgesetz-Novelle) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBl. Nr. 54, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 278/ 
1972, wird wie folgt g,eändert: 

1. § 3 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Der Monatsbezug besteht aus dem Gehalt 
und allfälligen Zulagen (Dienstalterszulagen, 
Dienstzulagen, Verwaltungsdienstzulage, Verwen­
dungszulage, Pflegedienstzulage, Pflegedienst­
Chargenzulage, Ergänzungszulagen, Exekutiv­
dienstzulage, Heeresdienstzulage, Omnibuslenker­
zulage, Erzieherzulage; Wachdienstzulage, Trup­
pendienstzulage, Truppenverwendungszulage, 
Ha ushaltszulage, Teuerungszulagen)." 

2. § 5 Abs. 2 wird durch folgende Bestim­
mungen ersetzt: 

,,(2) Einkünfte im Sinne dieses Bundesgesetzes 
sind die im § 2 des Einkommensteuergesetzes 
1972, BGBl. Nr. 440, angeführten Einkünfte, 
soweit sie nicht steuerfrei sind. Als Einkünfte 
aus nichtselbständiger Arbeit gelten auch 

a) wiederkehrende Unterhaltsleistungen; 
b) wiederkehrende Geldleistungen aus der ge­

setzlichen Unfall- und Krankenversiche­
rung, nach dem Opferfürsorg,egesetz, BGBl. 
Nr. 183/1947, dem Kriegsopferversorgungs­
gesetz 1957, BGBl. Nr. 152, dem Heeres­
versorgungsgesetz,BOBl. Nr. 27/1964, dem 
Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958, 
BGBl. Nr. 199, dem Bundesgesetz über 
Ersatzleistungen an öffentlich Bedienstete 
wähl'enddes Karenzurlaubes aus Anlaß der 
Mutters,chaft, BGBl. Nr. 98/1961, sowie 
nach dem Bundesgesetz über die Gewäh­
rung von überbrückungshilfen an ehe­
malige Bundesbedienstete, BGBl. Nr. 174/ 

1963, und gleichartigen landesgesetzlichen 
Vorschriften, jedoch mit Ausnahme des 
Hilflosenzuschusses, der Pflegezulage und 
der Blindenzulage ; 

c) die Barbezüge, die Verpflegung, die Ab­
findung für die Verpflegung, der Familien­
unterhalt und - soweit sieden Betrag der 
Wohnungsbeihilfe nachdem Bundesgesetz 
BOBl. Nr. 229/1951 übersteigt - die Miet­
zinsbeihilfe sowie die Entschädigung bei 
übungen nach dem Heeresgebührengesetz, 
BGBl. Nr. 152/1956, in der geltenden Fas­
sung, die Entschädigung nach dem Bundes­
gesetz über Ansprüche aus der Ableistung 
freiwilliger Waffenübungen, BGBl. Nr. 311/ 
1960, in der geltenden Fassung und Geld­
leistungen nach § 3 Abs. 2 des Bundes­
gesetzes über die Entsendung von Ange­
hörigen des Bundesheeres zur Hilfeleistung 
in das Ausland, BGBl. Nr. 233/1965. 

Bei der Ermittlung der Einkünfte blei!ben Bezüge 
außer Betracht, die ein Kind, welches sich in 
Schulausbildung befindet, auf Grund einer aus­
schließlich während der Schul(Hochschul)fe6en 
ausgeübten Beschäftigung bezieht. 

(3) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit einschließlich der Ein­
künfte, die Anspruch auf den Pensionisten­
absetzbetrag begründen, ist stets der volle Pausch­
betrag für Werbungskosten abzusetzen, der im 
Einkommensteuergesetz 1972 für den Fall der 
monatlichen Lohnzahlung vorgesehen ist." 

3. Die bisherigen Abs. 3 bis 5 des § 5 erhalten 
die Bezeichnung ,,(4)" bis ,,(6)". 

4. Im § 6 Abs. 4 und 5 wird die Zitierung 
,,§ 5 Abs. 5" durch die Zitierung ,,§ 5 Abs. 6" 
ersetzt. / 

5. Dem § 10 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Die im Abs. 1 Z. 5 angeführten Zeiten 
sind dem Beamten auf Antrag zur Hälfte für 
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2 749 der Beilagen 

die Vorrückung anzurechnen; die' Anrechnung Abs. 6 erst von dem der Meldung folgenden 
wird mit dem auf die Antragstellung folgenden Mbnatsersten oder, wenn die Meldung an einem 
Monatsersten wirksam." Monatsersten erstattet wurde, von diesem Tage 

6. § 12 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Zeiträume, in die die nachstehend ange­
führten Zeiten fallen, sind von einer Voran­
setzung nach Abs. 1 ausgeschlossen: 

1. die Zeit, die gemäß Abs. 2 Z. 1 zu berück­
sichtigen wäre, wenn der Beamte auf Grund 
einer solchen Beschäftigung einen Anspruch 
auf laufende Pensionsleistungen erworben 
und diese nicht dem Bund abgetreten hat; 

2. die Dienstzeit in einem öffentlichen Dienst­
verhältnis, soweit sie nach den Vorschriften, 
die für dieses Dienstverhältnis gegolten 
haben, für die Vorrückung in höhere Bezüge 
nicht wirksam gewesen ist; diese Bestim­
mung ist auf Karenzurlaube nach § 15 des 
Mutterschutzgesetzes, BGBL Nr. 7611957, in 
der geltenden Fassung, nicht und auf son­
stige Karenzurlaube mit der Maßgabe anzu­
wenden, daß diese Zeiten zur Hälfte für 
die Ermittlung des Vorrückungsstichtages 
unter sinngemäßer Anwendung des Abs. 6 
zu berücksichtigen sind, soweit für diese 
Zeiten keine anderen Ausschlußgründe nach 
diesem Abs. vorliegen; 

3. die Zeit, die im Zustand der Amterunfähig­
keit zurückgelegt worden istY 

7. Dem § 13 b wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Die Bestimmungen des bürgerlichen Rech­
tes über die Hemmung und Unterbrechung der 
Verjährung sind mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß die Geltendmachung eines Anspruches im 
Verwaltungsverfahren einer Klage gleichzuhalten 
ist. " 

8. § 20 b Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

,,(4) Der Fahrtkostenzuschuß gebührt im Aus­
maß von elf Zwölfteln des Betrages, um den 
die notwendigen monatlichen Fahrtauslagen 
(Abs. 1 Z. 3) den Eigenanteil übersteigen." 

9. An die Stelle der Abs. 6 und 7 des§ 20 b 
treten folgende Bestimmungen: 

,,(6) Auf den Anspruch, das Ruhen und die 
Neubemessung des Fahrtkostenzuschusses sind die 
Bestimmungen des § 15 Abs. 5 und 6 s,inngemäß 
anzuwenden. 

(7) Der Beamte hat alle Tatsachen, die für 
das Entstehen oder den Wegfall des Anspruches 
auf Fahrtkostenzuschuß oder für die Anderung 
seiner Höhe von Bedeutung sind, binnen einer 
Woche schriftlich zu melden. Wird die Meldung 
später erstattet, so gebührt der Fahrtkosten­
zuschuß oder seine Erhöhung abweichend vom 

an. 

(8) Der Fahrtkostenzuschuß gilt als Aufwands­
entschädigung. " 

10. im zweiten Satz des § 30 a Abs. 2 entfällt 
die Wendung "einschließlich einer allfälligen 
Teuerungs,zulage" . 

11. Nach § 30 a wird eingefügt: 

"Pflegedienstzulage 

§ 30 b. (1) Beamten, die zur Ausübung von 
Tätigkeiten im Sinne des Krankenpflegegesetzes, 
BGBL Nr. 102/1961, oder des Hebammengesetzes 
1963, BGBL Nr. 3/1964 (beide in der jeweils 
geltenden Fassung), berechtigt sind, gebührt für 
die Dauer der einschlägigen Verwendung eine 
ruhegenußfähige Pflegedienstzulage. 

(2) Die Pflegedienstzulage beträgt monatlich 
1. für Beamte der Sanitätshilfsdienste 200 S, 
2. für Beamte der medizinisch-technischen 

Dienste 525 S, 
3. für Beamte des Krankenpflegefachdienstes 

und für Hebammen 
a) bis zur Gehaltsstufe 5 der Dienstklasse II 

525 S, 
b) ab der Gehaltsstufe 6 der Dienstklasse II 

630 S. 

Pflegedienst-Chargenzulage 

§ 30 c. (1) Beamten des Krankenpflegefach­
dienstes, die zur Ausübung von Tätigkeiten im 
Sinne des Krankenpflegegesetzes in der jeweils 
geltenden Fassung berechtigt sind, gebührt für 
die Dauer der Ausübung einer der im Abs. 2 
ang~führten Funktionen zusätzlich zur Pflege­
dienstzulage eine ruhegenußfähige Pflegedienst­
Chargenzulage. 

(2) Die Pflegedienst-Chargi:!nzulag·e beträgt 
monatlich 

1. für Stationspfleger und Stationsschwestern 
7845, 

2. für Oberpfleger und Obers,chwestern 1008 S, 
3. für Pflegevorsteher und Oberinnen 1232 S." 

12. § 44 erhält folgende Fassung: 

"Dienstzulagen 

§ 44. (1) Dem Richter gebührt neben dem 
Gehalt -eine ruhegenußfähige Dienstzulage. Die 
Dienstzulage wird durch die Standesgruppe und 
in ihr durch die Dienstzulagenstufe bestimmt. 
Sie beträgt: 
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749 der Beilagen 3 

in der 
in der Dienstzulagenstufe 

Standes- 1 I 2 I 3 I 4 I 5 
gruppe 

Schilling 

1 689 - - - -
2 1298 1994 2105 - -
3 2105 2655 3539 4421 5085 
4 353Q 4421 5525 6855 -
5 7295 10058 12931 - -
6 15032 - - - -

7 17685 - - - -

8 20999 - - - -

Wird em Richter in die Standes gruppe 6 h er­
nannt, so gebührt ihm eine Dienstzulage im 
Ausmaß von 90 v. H. der für Richter der 
Standesgruppe 6 vorgesehenen Dienstzulage. Hat 
der Richter in der Standesgruppe 6 b vier Jahre 
zurückgelegt, so gebührt ihm eine Dienstzulage 
im Ausmaß von 95 v. H. der für Richter der 
Standesgruppe 6 vorgesehenen Dienstzulage. 

(2) Bei einer Ernennung in eine höhere 
Standesgruppe ist der Richter, soweit im folgen­
den nichts anderes bestimmt wird, in die niedrig­
ste Dienstzulagenstufeder neuen Standesgruppe 
einzureihen. In den Fällen des § 42 Abs. 1 
zweiter Satz kann dem Richter durch Verfügung 
des Bundespräsidenten auch eine höhere als die 
niedrigste in seiner Standesgruppe vorgesehene 
Dienstzulagenstufe zuerkannt werden; hiebei ist 
auf die bisherige Berufslaufbahn und die künftige 
Verwendung des Richters Bedacht zu nehmen. 

(3) Wird ein Richter in eine höhere als die 
Standesgruppe 2 ernannt und ist die Dienstzulage 
der niedrigsten Dienstzulagenstufe in der neuen 
Standesgruppe niedriger als die bisherige Dienst­
zulage, so gebührt dem Richter die der bis­
herigen Dienstzulage entsprechende Dienstzu­
lagenstufe, wenn aber eine solche Dienstzulagen­
stufe nicht vorgesehen ist, die Dienstzulagen­
stufe mit der nächsthöheren Dienstzulage. 

(4) Für die Vorrückung in eine höhere Dienst­
zulagenstufe sind die §§ 8 bis 11 mit der Maßgabe 
sinngemäß anzuwenden, daß die Frist für die 
Vorrückung vier Jahre beträgt. 

(5) Nach einer Ernennung in eine höhere 
Standesgruppe als die Standesgruppe 2 ,rückt der 
Richter in die nächsthöhere Dienstzulagenstufe 
in dem Zeitpunkt vor, in dem er in der bis­
herigen Standesgruppe nach Abs. 3 die Voraus­
setzung für das Erreichen der nächsthöheren 
Dienstzulagenstufe der neuen Standes gruppe er­
füllt hätte, spänestens aber nach vier Jahren; 
hieb ei ist in den Fällen, in denen der Richter 
die höchste Dienstzulagenstufe in der bisherigen 
Standesgruppe erreicht hatte, die Zeit in dieser 
Dienstzulagenstufe bis zum Ausmaß von vier 
Jahren in der neuen Dienstzulagenstufe der 
höheren Standesgruppe anzurechnen. Die §§ 8 
bis 11 sind sinngemäß anzuwenden. 

(6) Für die Richter der Standesgruppe 5 b 
findet eine Vorrückung in die höchste Dienst­
zulagenstufe der Standesgruppe 5 nicht statt. 

(7) § 30 a ist auf Richter und staatsanwalt­
schaftliche Beamte sinngemäß anzuwenden." 

13. Dem § 48 wird angefügt: 

,,(8) Auf Hochschulassistenten sind § 30 a 
Abs. 1 Z. 2, § 30 a Abs. 2 erster Satz (soweit er 
§ 30 Abs. 1 Z. 2 betrifft) und § 30 a Abs. 4 
sinngemäß anzuwenden. 

14. § 51 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

,,(3) Lehrv~ranstaltungen, die der Hochschul­
professor gemeinsam mit einem anderen Ange­
hörigen des Lehrkörpers (§ 9 des Hochschul­
Organisationsgesetzes, BGBl. Nr. 154/1955) ab­
hiilt, sind auf die im Abs. 2 genannte Anzahl 
der Wochenstunden anteilsmäßig anzurechnen." 

15. § 52 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Die Begünstigungen nach Abs. 1 Z. 1 und 2 
kann der Bundespräsident auch gewähren, um 
die Berufung eines Hochschulprofessors im Sinne 
des § 32 Abs. 1 Z. 1 bis 4 des Gehaltsüber­
leitungsgesetzes in das Ausland abzuwehren." 

16. § 58 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Den Fachvorständen an den technischen, 
gewerblichen und kunstgewerblichen Lehranstal­
ten sowie an mittleren und höheren Lehranstal­
ten für wirtschaftliche Frauenberufe, den zu 
Fachvorständen ernannten fachlichen Leitern von 
Hochschulinstituten, den Direktor-Stellvertretern 
und den Erziehungsleitern an Bundeserziehungs­
anstalten, den Erziehungsleitern am Bundes­
Blindenerziehungsinstitut und am Bundes-Ta ub­
stummeninstitut sowie den Direktor-Stellvertre­
tern an Berufsschulen gebührt eine Dienstzulage 
in der Höhe von zwei Dritteln der Dienstzulage, 
die ihnen gebühren würde, wenn sie Direktor 
ihrer Anstalt wären. Den Fachvorständen an 
übungsschulen, die Pädagogischen Akademien 
eingegliedert sind, gebührt eine Dienstzulage in 
der Höhe von 55 v. H. der Dienstzulage, die 
ihnen gebühren würde, wenn sie Direktor der 
betreffenden Pädagogischen Akademie wären." 

17. § 59 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Lehrern der Verwendungsgruppe L 1, 
die A:bteilungsvorstände an Kunsthochschulen 
(Kunsthochschul-Organisationsgesetz, BGBL 
Nr. 54/1970) sind, gebührt für die Dauer dieser 
Verwendung eine Dienstzulage in der Höhe von 
935 S." 

18. § 59 Abs. 9 erhält folgende Fassung: 

,,(9) Lehrern an der Höheren technischen 
Bundeslehranstalt und Bundes-Handelsschule 
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Wien V, am Bundes-Blindenerziehungsinstitut I 
und am Bundes-Taubstummeninstitut, die an I 
Klassen zu unterrichten haben oder als Erzieher 
Gruppen zu betreuen haben, in denen sich 
Schüler mit verschiedenen Arten von Behinde­
rungen befinden, gebührt für die Dauer ,einer 
solchen Verwendung eine Dienstzulage von 478 S; 
§ 58 Abs. 5 gilt s,inngemäß." 

19. § 59 Abs. 14 erhält folgende Fassung: 

,,(14) Lehrern, die mit der Leitung eines 
Bundeskonviktes betraut sind, gebührt eine 
Dienstzulage in der Höhe der um 25 v. H. 
erhöhten Erzieherzulage, auf die sie nach § 60 a 
Anspruch hätten, wenn sie als Erzieher verwendet 
würden; diese Dienstzulage ist ruhegenußfähig, 
wenn die Verwendung mindestens ein Jahr ge­
dauert hat und der mit der Leitung eines 
Bundeskonviktes betraute Lehrer im Zeitpunkt 
der Versetzung oder des übertrittes in den 
Ruhestand noch in dieser Verwendung gestanden 
ist.H 

20. An die Stelle der Abs. 4 bis 10 des § 60 
treten folgende Bestimmungen: 

,,(4) Klassenlehrern an Volksschulklassen, die 
mit der Führung einer Besuchsschulklasse betraut 
sind, die im Schuljahr nur während eines Seme­
stel'S übungsschulmäßig geführt wird, gebührt 
für die Dauer der Erteilung übungsschulmäßigen 
Unterrichtes eine Dienstzulage im Ausmaß der 
Dienstzulage gemäß § 59 Abs. 11. 

(5) Lehrern der Verwendungsgruppen L 2 a 2 
und L 2 b 2 an Hauptschulen, die mit der Ertei­
lung übungsschulmäßigen Unterrichtes im Um­
fang des Unterrichtes an übungsschulenim Schul­
jahr nur während eines Semesters betraut sind, 
gebührt für die Dauer der Erteilung des übungs­
schulmäßigen Unterrichtes eine Dienstzulage 1m 
Ausmaß der Dienstzulage gemäß § 59 Abs. 12. 

(6) Die Dienstzulagen nach Abs. 4 und 5 ge­
bühren 

1. wenn der übungsschulmäßige Unterricht 
während des ganzen Wintersemesters erteilt 
wurde, für die Monate September bis ein­
",chließlich Feber, 

2. wenn der übungsschulmäßige Unterricht 
während des ganzen Sommersemesters er­
teilt wurde, für die Monate Feber bis ein­
schließlich Juli, 

3. wenn der übungsschulmäßige Unterricht nur 
während eines Teiles eines Semsters erteilt 
wurde, für jeden Monat, in dem der Lehrer 
durch mehr als 14 Tage in diesem Unterricht 
verwendet wurde." 

21. Dem § 60 wird angefügt: 

"Erzieherzulage 

§ 60 a. (1) Lehrern, die neben ihrer Lehr­
tätigkeit an Bundeserziehungsanstalten, Bundes­
konvikten, Blindeninstituten, TaubstUmmeninsti­
tuten oder an gleichartigen Anstalten als Er­
zieher verwendet werden, gebührt für die Dauer 
dieser Verwendung eine Erzieherzulage, die durch 
die Verwendungsgruppe und durch 'die Zulagen­
stufe bestimmt wird. Sie beträgt: 

in der (den) in der Zulagenstufe 
Verwen- 1 I 2 I 3 
dungs-

gruppe(n) Schilling 

L 1 1423 1712 2002 
L2 1183 1372 1561 
L3 793 957 1120 

(2) Die Erzieherzulage gebührt im vollen Aus­
maß, wenn der Lehrer m emem Umfang als 
Erzieher beschäftigt wird, der zumindest emer 
Beschäftigung mit zwei Dritteln seiner Lehrver­
pflichtung als Lehrer gleichkommt. Das Ausmaß 
der vergleichbaren Tätigkeit als Lehrer ist vom 
zuständigen Bundesministerium 1m Einverneh­
men mit dem Bundeskanzleramt festzustellen, 
wobei davon auszugehen ist, daß eine Beschäfti­
gung als Erzieher an Bundeserziehungsanstalten 
und Bundeskonvikten mit einer Diensteinteilung, 
nach der der Erzieher nach jeweils zwei Tagen 
Dienst einen Tag dienstfrei ist, einer Unterrichts­
erteilung mit zwei Dritteln der vollen Lehrver­
pflichtung eines Lehrers entspricht. 

(3) Die Erzieherzulage gebührt nicht, wenn 
der Beschäftigungsumfang als Erzieher wenIger 
als emem Drittel der Lehrverpflichtung emes 
Lehrers entspricht; m allen übrigen Fällen, m 
denen der Beschäftigungsumfang als Erzieher 
unter der im Abs. 1 angeführten Grenze liegt, 
gebührt die Erzieherzulage im halben Ausmaß. 

(4) Für die Vorrückung in die höheren Zu­
lagenstufen sind die §§ 8 bis 11 mit der Ab­
weichung sinngemäß anzuwenden, daß die Frist 
für die Vorrückung Vler Jahre beträgt; hiebei 
sind Zeiten, die m emer Verwendung zurück­
gelegt wurden, die den Ansprucl;1 auf die volle 
Erzieherzulage gewährt hat oder gewährt hätte, 
voll, wenn die Verwendung aber nur Anspruch 
auf die halbe Erzieherzulage gewährt hat oder 
gewährt hätte, zur Hälfte für die Vorrückung 
in die höhere Zulagenstufe anzurechnen. 

(5) Von der Erzieherzulage und dem der 
Erzieherzulage entsprechenden Teil der Sonder­
zahlung ,ist der Pensionsbeitrag zu entrichten." 
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22. § 61 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 

,,(2) Die Vergütung beträgt je Wochenstunde 
m Monat 6'4 v. H. des Gehaltes des Lehrers; 

für die Berechnung dieser Vergütung sind die 
Dienstalterszulage (§ 56) und die Dienstzulagen 
nach § 58 Abs. 2 bis 6, § 59 Abs. 3 bis 5, 7 bis 12, 
§ 60 und § 85 b Abs. 1 und 2 dem Gehalt zuzu­
rechnen." 

23. § 70 Abs. 6 erhält folgende Fassung: 

,,(6) Bei der Anwendung der Abs. 1 bis 5 
gelten § 35 Abs. 7, § 36 Abs. 1 letzter Satz 
und § 68 Abs. 3 sinngemäß." 

24. § 73 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

,,(1) Dem Wachebeamten gebührt eme ruhe­
genußfähige Dienstzulage. Die Dienstzulage wird 
durch die tatsächliche Dienstzeit in der Verwen­
dungsgruppe, m der Verwendungsgruppe W 2 
durch die tatsächliche Dienstzeit in der Dienst­
stufe, bestimmt; die als zeitverpflichteter Soldat, 
als gemäß § 11 des Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/ 
1955, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. 
Nr. 185/1966, zur Ausübung einer Unteroffiziers­
funktion herangezogener Beamter oder Vertrags­
bediensteter oder als Vertragsbediensteter des 
Wachdienstes zurückgelegte Zeit ist in der Ver­
wendungsgruppe W 3 der tatsächlichen Dienst­
zeit zuzurechnen. Die §§ 8 bis 11 sind sinngemäß 
anzuwenden. Die Dientzulage beträgt während 
der Dauer des provisorischen Dienstverhältnisses 
113 S und nach der Definitivstellung 

in der Verwendungsgruppe W 3 

Dienstzeit 

I 
Dienstzulage 

Jahre Schilling 

- 181 
10 234 
16 330 
22 417 
30 497 

in der Verwendungsgruppe W 2 

in der Dienststufe 
in der Dienst- Dienstzeit 1 I 2 I 3 zulagenstufe Jahre 

Schilling 

1 I - I 465 I 710 
I 

1046 
2 4 710 877 1251 

J 

in der Verwendungsgruppe W 1 

in den bei Führung eines Amtstitels, der 
Dienst- einem der nachstehend angeführten 
klassen Amtstitel vergleichbar ist 

Leutnant 
TI 
III Oberleutnant 
IV 

Hauptmann 

ab der Dienstklasse V 

25. § 73 Abs. 3 wird aufgehoben. 

26. Nach § 73 wird eingefügt: 

"Besondere Dienstzulage 

Dienst­
zulage 

Schilling 

392 

471 

549 

I 612" 

§ 73 a. Den Wachebeamten gebührt eine ruhe­
genußfähige besondere Dienstzulage. Sie beträgt 
während der Dauer des provisorischen Dienst­
verhältnisses 110 S und nach der Definitivstellung 
in der Verwendungsgruppe W 3 378 S, m der 
Verwendungsgruppe W 2 399 S und in der Ver­
wendungsgruppe W 1 473 S." 

27. § 76 erhält folgende Fassung: 

"Dienstzulagen 

§ 76. (1) Den Berufsoffizieren gebührt eme 
ruhegenußfähige Dienstzulage. Die Dienstzulage 
wird durch die tatsächliche Dienstzeit m der 
Verwendungsgruppe bestimmt. Die §§ 8 bis 11 
sind sinngemäß anzuwenden. Die Dienstzulage 
beträgt: 

in den 
Dienst­
klassen 

II 
III 
IV 

b " F""h . A . I d Dienst-el u rung emes mtstlte s, er I 
einem der nachstehend angeführten ~~~ 

Amtstitel vergleichbar ist Schilling 

Fähnrich 315 

Leutnant 392 

Oberleutnant 471 

Hauptmann 549 

ab der Dienstklasse V I 612 

(2) Bei Anwendung des Abs. 1 ist ein Militär­
kapellmeister mit einer in der Verwendungs­
gruppe H 2 tatsächlich zurückgelegten Dienstzeit 

von wemger als 3 Jahren emem Leutnant, 
von mindestens 3, aber weniger als 8 Jahren 

einem Oberleutnant, 
von mindestens 8 Jahren einem Hauptmann 

gleichzuhalten. " 
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28. Dem § 78 wird angefügt: 

,,(4) Die §§ 30 bund 30 csind auf zeitver­
pflichtete Soldaten sinngemäß mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß 

1. Sanitätsunteroffiziere mit 

a) einer im Krankenpflegegesetz in der je­
weils geltenden Fassung vorgesehenen 
Ausbildung für den Krankenpflegefach­
dienst oder 

b) der erfolgreich abgelegten Prüfung für 
Unteroffiziere des Truppendienstes mit 
der Fachrichtung "Sanitätsdienst" 

und einschlägiger Verwendung Beamten des 
Krankenpflegefachdienstes und 

2. Sanitätschargen mit 

a) einer im Krankenpflegegesetz in der je­
weils geltenden Fassung vorgesehenen 

Ausbildung für einen der Sanitätshilfs­
dienste oder 

b) der erfolgreich abgeschlossenen Sanitäts­
grundausbildung oder einer weiteren er­
folgreich abgeschlossenen Sanitätsausbil­
dung im Bundesheer 

und einschlägiger Verwendung Beamten des 
Sanitätshilfsdienstes 

entsprechen. § 30 b Abs. 2 Z. 3 lit. b ist nicht 
anzuwenden." 

29. Dem § 85 d wird angefügt: 

"Auf die im ersten Satz angeführten Beamten 
sind die §§ 30 bund 30 c in Verbindung mit 
§ 78 Abs. 4 erster Satz ,sinngemäß anzuwenden." 

Artikel 11 

(1) Beamte, die einen nach § 12 Abs. 4 Z. 2 
des Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des Art. I 
zur Hälfte zu berücksichtigenden Karenzurlaub 
aufweisen, der bei der· Ermittlung des Vor­
rückungsstichtages noch nicht berücksichtigt 
wurde, können beantragen, daß ihr Vorrückungs­
,stichtag neu festgesetzt wird. Der Vorrückungs­
stichtag ist für diese Beamten neu festzusetzen, 
wenn er günstiger ist als ihr bisheriger Vor­
rückungsstichtag. 

(2) Die besoldungs rechtliche Stellung der 
Beamten, deren Vorrückungsstichtag nach Abs. 1 
festgesetzt wird, ist um den Zeitraum zu ver­
bessern, um den der gemäß § 8 Abs. 2 des 
Gehaltsgesetzes 1956 auf den nächstliegenden 
Vorrückungstermin gerundete verbesserte Vor­
rückungsstichtag vor dem gemäß § 8 Abs. 2 des 
Gehaltsgesetzes 1956 auf den nächstliegenden 
Vorrückungstermin gerundeten bisherigen Vor­
rückungsstichtag liegt. 

(3) Die Maßnahmen nach Abs. 1 und 2 werden 
mit dem auf die AntragsteIlung folgenden 
Monatsersten wirksam. 

(4) Die besoldungsrechtliche Stellung jener 
Beamten, denen die Zeit eines Karenzurlaubes 
gemäß § 10 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 
in der Fassung des Art. I für die Vorrückung 
angerechnet wird, ist um den Zeitraum zu ver­
bessern, um den der Beförderungstermin des 
Beamten in der Dienstklasse, in der er den 
Karenzurlaub verbrauchte, unter der Annahme, 
daß § 10 Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 in der 
Fassung des Art. I schon damals gegolten hätte, 
vor jenem Befärderungstermin in der betreffen­
den Dienstklasse liegt, der für den Beamten auf 
Grund der Nichtanrechnung des Karenzurlaubes 
für die Vorrückung tatsächlich wirksam wurde 
oder, wenn er dieser Dienstklasse noch länger 
angehört hätte, wirksam geworden wäre. Liegen 
bei einem Beamten Karenzurlaube in verschie­
denen Dienstklassen, so sind die sich gemäß 
Abs. 1 in den einzelnen Dienstklassen ergebenden 
Verbesserungen zusammenzuzählen. 

Artikel III 

Die besoldungsrechtliche Stellung (Gehalt und 
allfällige Dienstzulage) der Wachebeamten der 
Verwendungsgruppe W 1 und der Berufsoffiziere 
der Verwendungsgruppe H 2, die ,sich am 
1. Dezember 1972 auf einem Dienstposten der 
Dienstklassen VI oder VII befinden, ist mit Wir­
kung vom 1. Dezember 1972 so neu festzu­
setzen, als ob Art. I Z. 24 und 27 schon im 
Zeitpunkt der Ernennung auf einen Dienstposten 
der Dienstklasse VI gegolten hätten. 

Artikel IV 

(1) Die im Gehaltsgesetz 1956 in der Fassung 
des Art. I angeführten Bezugsansätze gebühren 
ab 

1. Juli 1972 1m Ausmaß von 91·96 v. H. 

1. Juli 1973 1m Ausmaß von 94·64 v. H. 
1. Juli 1974 Im Ausmaß von 97"32 v. H. 
1. Juli 1975 1m Ausmaß von 100·00 v. H. 

(2) Für die Zeit vor dem 1. Juli 1972 gebühren 

1. die im § 30 b des Gehaltsgesetzes 1956 in 
der Fassung des Art. I angeführten Bezugs­
ansätze im Ausmaß von 84·68 v. H., 

2. die im § 30 c des Gehaltsgesetzes 1956 in 
der Fassung des Art. I angeführten Bezugs­
ansätze im Ausmaß von 79·46 v. H. 

Artikel V 

(1) Der für die dienst- und besoldungsrecht­
liche Stellung in der jeweiligen Dienstklasse maß­
gebende Tag kann vom zuständigen Bundes-
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749 der Beilagen 7 

minIster im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzler in der Zeit bis zum 30. Juni 1974 mit 
Wirksamkeit frühestens vom 1. März 1972 für 
Beamte der Allgemeinen Verwaltung 

1. der Dienstklasse V der Verwendungs­
gruppe C, 

2. der Dienstklasse IV der Verwendungs-
gruppen C und D, 

die vor dem 1. Jänner 1973 in diese Dienstklasse 
ernannt wurden, zum Ausgleich von Härten 
gegenüber vergleichbaren Beamten dieser Dienst­
klasse, die nach dem 31. Dezember 1972 befördert 
wurden,. neu festgesetzt werden. 

(2) Der für die dienst- und besoldungsrecht­
liche Stellung in der jeweiligen Standesgruppe 
maßgebende Tag kann vom zuständigen Bundes­
minister im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzler in der Zeit bis zum 30. Juni 1974 mit 
Wirksamkeit vom 1. März 1973 für Richter und 
staatsanwaltschaftliche Beamte der Standes­
gruppe 2, die vor dem 1. Jänner 1973 in diese 
Standesgruppe ernannt wurden, zum Ausgleich 
von Härten gegenüber vergleichbaren Richtern 
und staatsanwaltschaftlichen Beamten, die im 
Jänner 1973 befördert wurden, neu festgesetzt 
werden. 

(3) Abs. 2 kann angewendet werden auf Rich­
ter und staatsanwaltschaftliche Beamte, die im 
Jänner 1973 in die Standesgruppe 2 ernannt 
wurden, wenn sich für sie unter der Annahme 
einer Beförderung vor dem 1. Jänner 1973 eine 
Verbesserung nach den Grundsätzen des Abs. 2 
ergeben würde. 

(4) Abs. 2 kann auf Richter und st'aatsanwalt­
schaftliche Beamte der Standesgruppen 3, 4 und 5 
angewendet werden, wenn sich die Dienstzulagen­
stufe und die nächste Vorrück.ung in diesen 
Standesgruppen nach § 44 Abs. 5 des Gehalts­
gesetzes 1956 in der Fassung des Art. I richten. 

(5) Die Abs. 2 und 3 können auf Richter beim 
Oberlandesgericht für den Sprengel des Ober­
landesgerichtes angewendet werden, wenn sie vor 
dem 31. Jänner 1974 in die Standesgruppe 2 
ernannt wurden. Verfügungen nach diesen Be­
stimmungen können jedoch nur mit Wirksam­
keit von dem Tag getroffen werden, der als der 
für die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung 
in der Standesgruppe 2 maßgebende Tag be­
stimmt wird, frühestens aber mit 1. März 1973. 

(6) Der für die dienst- und besoldungsrecht­
liche Stellung in der jeweiligen Dienstklasse maß­
gebende Tag kann vom zuständigen Bundes­
minister im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzler in der Zeit bis zum 30. Juni 1974 mit 
Wirkung frühe'stens vom 1. März 1972 für 
Wachebeamte 

1. der Dienstklasse IV der Verwendungsgruppe 
W 2, die vor dem 1. Jänner 1973 in diese 
Dienstklasse ernannt wurden, zum Aus­
gleich von Härten gegenüber vergleichbaren 
Beamten dieser Dienstklasse, die nach dem 
31. Dezember 1972 befördert wurden; 

2. der Dienstklasse III der Verwendungsgrup­
pen W 2 und W 3, die im Juli 1972 in diese 
Dienstklasse ernannt wurden, zum Ausgleich 
von Härten, die sich gegenüber vergleichba­
ren Beamten dieser Dienstklasse, auf die 
Art. III Abs. 2 der 24. Gehaltsgesetz-Novelle, 
BGBL Nr. 214/1972, angewendet wurde, 
ergeben haben, neu festgesetzt werden. 

(7) Der für die dienst- und besoldungsrecht­
liehe Stellung in der jeweiligen Dienstklasse maß­
gebende Tag kann vom zuständigen Bundes­
minister im Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzler in der Zeit bis zum 31. Oktober 1974 
wie folgt neu festgesetzt werden: 

1. mit Wirksamkeit vom 1. März 1973 für 
Berufsoffiziere 
a) der Dienstklassen VII und VIII der Ver­

wendungsgruppe H 1, 
b) der Dienstklassen IV, V, VI, VII und VIII 

der Verwendungsgruppe H 2, 
die vor dem 1. Jänner 1973 in eine dieser 
Dienstklassen ernannt wurden, zum Aus­
gleich von Härten gegenüber vergleichbaren 
Berufsoffizieren dieser Dienstklassen, die in 
der Zeit vom 1. Jänner bis 1. Feber 1973 
befördert wurden; 

2. mit Wirksamkeit vom 1. März 1972 für 
Berufsoffiziere der Dienstklasse VIII der 
Verwendungsgruppe H 2, die vor dem 
1. Feber 1973 in diese Dienstklasse ernannt 
wurden, zum Ausgleich von Härten gegen­
über vergleichbaren Berufsoffizieren dieser 
Dienstklasse, die zum 1. Jänner 1973 be­
fördert wurden. 

(8) Abs. 7 kann angewendet werden auf 
1. Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H 1, 

die in der Zeit vom 1. Jänner bis 1. Feber 
1973 in die Dienstklassen VII oder VIII 
ernannt wurden, 

2. Berufsoffiziere der Verwendungsgruppe H 2, 
die am 1. Jänner 1973 in die Dienstklassen 
IV, V, VI, VII oder VIII ernannt wurden, 

wenn sich für sie unter der Annahme einer 
Beförderung vor dem 1. Jänner 1973 eine Ver­
besserung nach den Grundsätzen des Abs. 7 
ergeben würde. 

(9) Bei Berufsoffizieren der Verwendungs­
gruppe H 2, auf die Abs. 7 Z. 1 lit. bangewendet 
wurde und die bis 1. Juli 1974 in die näch,st­
höhere Dienstklasse befördert werden, kann aus 
Anlaß dieser Beförderung und mit deren Wirk-
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samkeit 1m Einvernehmen mIt dem Bundes­
kanzler die besoldungsrechtliche Stellung unter 
Bedachtnahme auf Abs. 7 Z. 1 lit. b günstiger 
festgesetzt werden, als sie sich aus § 33 des 
Gehaltsgesetzes 1956 ergibt. 

Artikel VI 

(1) Es treten in Kraft: 

1. Art. I Z. 11, 28 und 29 und Art.' IV Abs. 2 
mit 1. Jänner 1972, 

2. Art. I Z. 12 und Art. IV Abs. 1 mit 1. Juli 
1972, 

3. Art. I Z. 15 mit 28. Juli 1972, 

4. Art. I Z. 14 mit 1. Oktober 1972, 

5. Art. I Z. 1, 10, 13, 16, 18 bis 22, 24, 25 und 
27 und Art. III mit 1. Dezember 1972, 

6. Art. I Z. 26 mit 1. Mai 1973, 

7. Art. I Z. 8 und 9 mit 1. Jänner 1974. 

(2) Die Pflegedienstzulage und die Pflegedienst­
Chargenzulage gelten mit Wirkung vom 1. Jän­
ner 1972 als Bestandteil des Monaosbezuges (§ 3 
Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956). 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist, soweit darin nichts anderes bestimmt ist, 
jeder Bundesminister insoweit betraut, als er 
oberste Dienstbehörde ist. 

Erläuterungen 

Der Entwurf einer 26. Gehaltsgesetz-Novelle 
enthält im wesentlichen Neuregelungen auf den 
Gebieten der Anrechnung von Karenzurlaubs­
zeiten, des Fahrtkostenzuschusses, der Zulagen 
der Beamten im Sinne des Krankenpflegegesetzes 
und des Hebammengesetzes und der Dienstzu­
lagen der Richter, Lehrer, Wachebeamten und 
der Berufsoffiziere. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird be­
merkt: 

Zu Art. I Z. 1: 

Die taxative Aufzählung der Zulagen wurde 
- den in Art. I Z. 11 und 21 enthaltenen Neu­
regelungen entsprechend - um die "Pflegedienst­
zulage", die "Pflegedienst-Chargenzulage" und 
die "Erzieherzulage" erweitert. 

Zu Art. I Z. 2 bis 4: 

Im § 5 Abs. 2 werden die für den Anspruch 
auf die Haushaltszulage maßgeblichen Einkünfte 
umschrieben. Diese Umschreibung mußte wegen 
der Neuregelungen auf dem Gebiete des Ein­
kommensteuerrechtes neu gefaßt werden. Die 
Z. 3 und 4 des Art. I enthalten lediglich 
Zitierungsänderungen, die auf Grund der im 
Art. I Z. 2 erfolgten Neuregelung notwendig 
geworden sind. 

Zu Art. I Z. 5 und 6: 

Die Zeiten eines Urlaubes, der unter der 
Bedingung erteilt wurde, daß die Urlaubszeit 
für die Vorrückung nicht angerechnet wird 
(sogenannte "Karenzurlaubszeiten"), sind, wenn 
sie im gegenwärtigen Dienstverhältnis zurück­
gelegt wurden, gemäß § 10 Abs. 1 Z. 5 des 

Gehaltsgesetzes 1956 von einer Anrechnung für 
die Vorrückung ausgeschlossen; eine Ausnahme 
hievon war bisher nicht möglich. Ebenso sind 
Karenzurlaubszeiten, die in einem früheren 
öffentlichen Dienstverhältnis zurückgelegt wur­
den, gemäß § 12 Abs. 4 Z. 2 des Gehaltsgesetzes 
1956 von einer Berücksichtigung bei der Er­
mittlung des Vorrückungsstichtages ausgeschlos­
sen, doch kann von dieser Ausschlußbestimmung 
gemäß § 12 Abs. 5 des Gehaltsgesetzes 1956 aus 
berücksichtigungswürdigen Gründen Nachsicht 
erteilt werden. 

Da bei der Ermittlung des Vorrückungsstich­
tages bei Zeiten, die nicht in einem öffentlichen' 
Dienstverhältnis zurückgelegt wurden, nio'It ge­
prüft wird, ob während dieser Zeiten (allenfalls 
während eines Dienstverhältnisses zu einer Pri­
vatfirma) ein Karenzurlaub zurückgelegt wurde, 
sondern solche Zeiten gemäß § 12 Abs. 1 lit. b 
des Gehaltsgesetzes 1956 ohne weitere Prüfung 
zur Hälfte berücksichtigt werden, stellt der 
völlige Ausschluß von Karenzurlaubszeiten im 
öffentlichen Dienst von einer Anrechnung für 
die Vorrückung bzw. von einer Berücksichtigung 
für den Vorrückungsstichtag eine Härte dar. 

Die vorliegenden Bestimmungen sehen daher 
eine Möglichkeit einer Halbanrechnung solcher 
Zeiten für die Vorrückung bzw. einer Berück­
sichtigung im halben Ausmaß zu dem Vorrük­
kungsstichtag (wenn keine berücksichtigungswür­
digen Gründe vorliegen, die gemäß § 12 Abs. 5 
des Gehaltsgesetzes 1956 eine gänzliche Berück­
sichtigung dieser Zeiten erlauben) vor. 

Zu Art. I Z. 7: 

Diese Anfügung dient der Bereinigung eines 
Redaktionsversehens in der 24. Gehaltsgesetz-
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Novelle; der angefügte Abs. 4 entspricht dem 
§ 13 b Abs. 3 des Gehaltsgesetzes in der Fassung 
vor der 24. Gehaltsgesetz-Novelle. 

Zu Art. I Z. 8 und 9: 

Zu den Bestimmungen über den Fahrtkosten­
zuschuß wurde von vielen Dienststellen darüber 
Klage geführt, daß die vierteljährliche Antrag­
steIlung zu einem beträchtlichen Verwaltungs­
aufwand führe, der im Hinblick auf gleich­
bleibende Wegstrecken und tarifmäßige Fahrt­
kosten unnötig sei. Die Neufassung folgt nun im 
wesentlichen den Gedankengängen, die auch 
schon bei der Pauschalierung von Nebengebühren 
maßgeblich waren. Es sollen die einmal ermittel­
ten Fahrtauslagen nach Abzug des Eigentanteiles 
so lange ausgezahlt werden, als nicht in den 
Berechnungsgrundlagen Anderungen eintreten. 
Die Auszahlung von 11/12 der den Eigenanteil 
übersteigenden Fahrtauslag,en berücksichtigt die 
Weiterzahlung während des Urlaubes. 

Zu Art. I Z. 10: 

Nach §30 a Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 ist 
die ruhegenußfähige Verwendungszulage mit 
Vorrückungsbeträgen oder halben Vorrückungs­
beträgen zu bemessen. Die Verwendungszulage 
kann auch "in Hundertsätzen des Gehaltes der 
Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V einschließlich 
einer allfälligen Teuerungszulage" bemessen wer­
den. Bei der Verwendungszulage handelt es sich 
um eine im § 3 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 
vorgesehene Zulage, weshalb diese Zulage nach 
§ 1 der jeweils geltenden Teuerungszulagenver­
ordnung bei der Bemessung der den Beamten 
gebührenden Teuerungszulage berücksichtigt 
wird. Wenn nun die Verwendungszulage "in 
Hundertsätzen des Gehaltes der Gehaltsstufe 2 
der Dienstklasse V einschließlich einer allfälligen 
Teuerungszulage" bemessen wird, so ergibt sich 
daraus eine Doppelberücksichtigung von Teue­
rungszulagen (schon während des Dienststandes 
des Beamten). Außerdem wird dann ein Bestand­
teil des ruhegenußfähigen Monatsbezuges - wie 
ihn die Verwendungs zulage nach § 5 Abs. 1 des 
Pensionsgesetzes 1965 darstellt - und der Be­
rücksichtigung von Teuerungszulagen bemessen, 
obwohl zum Ruhegenuß selbst Teuerungszulagen 
gebühren (siehe § 2 der jeweils geltenden Teue­
rungszulagenverordnung). Aus den dargelegten 
Gründen ist es notwendig, im § 30 a Abs. 2 
zweiter Satz des Gehaltsgesetzes 1956 die Wort­
folge "einschließlich' einer allfälligen Teuerungs­
zulage" ersatzlos zu streichen. 

Zu Art. I Z. 11: 

Am 2. September 1971 wurde zwischen dem 
Verhandlungskomitee der Gebietskörperschaften 
und dem Verhandlungsausschuß der vier Ge-

werkschaften des öffentlichen Dienstes ein Ge­
haltsabkommen für die Jahre 1972 bis 1975 ab­
geschlossen. In diesem Abkommen ist neben 
einer Bezugsregelung für den gesamten Bundes­
dienst auch eine Neuregelung der Besoldung der 
Dienstnehmer im Sinne des Krankenpflegegeset­
zes sowie der in der Geburtshilfe tätigen Dienst­
nehmer (Hebammen) vorgesehen. 

Aus diesem Grund fanden anschließend Ver­
handlungen des Spitalerhalterverbandes mit den 
Gewerkschaften der öffentlich Bedi\!nsteten und 
der Gemeindebediensteten statt, die am 24. ApriL 
1972 zu einer Einigung bezüglich einer Neu­
regelung führten. Da der Bund nicht Mitglied 
des Spitalerhalterverbandes ist, waren anschlie­
ßend Verhandlungen mit der Gewerkschaft der 
öffentlich Bediensteten erforderlich, die für Bun­
desbedienstete im Sinne des Krankenpflegegeset­
zes und des Hebammengesetzes zu einem inhalt­
lich dem Abschluß vom 24. April 1972 ent­
sprechenden Ergebnis führten. 

Nunmehr wird in einem § 30 beine ruhe­
genußfähige Pflegedienstzulage und im § 30 c 
zusätzlich für die dort angeführten Chargen eine 
ruhegenußfähige Pflegedienst-Chargenzulage vor­
gesehen. Diese Neuregelung soll, dem Ergebnis 
der Spitalerhalterverbandesverhandlungen ent­
sprechend, rückwirkend mit 1. Jänner 1972 in 
Kraft treten. 

Mit der Pflegedienst-Chargenzulage wird die' 
mit der Ausübung höherer Funktionen verbun­
dene verantwortungsvollere Tätigkeit abgegol­
ten; diese Zulage entspricht daher inhaltlich der 
Verwendungszulage gemäß § 30 ades Gehalts­
gesetzes 1956. 

Zu Art. I Z. 12: 

Diese Regelung bringt für die Richter die 
Einführung einer Dienstzulage in der Standes­
gruppe 1 und eine entsprechende Anhebung der 
Dienstzulagen der Standesgruppe 2. Gemäß § 47 
des Geha,ltsgesetzes 1956 gilt diese Verbesserung 
auch .für die staatsanwaltschaftlichen Beamten. 

Zu Art. I Z. 13: 

Durch die sinngemäße Anwendung des § 30 a 
Abs. 1 Z. 2 soll die Gewährung von Verwen­
dungszulagen im Ausmaß von Vorrückungsbe­
trägen entsprechend der bisherigen Praxis in den 
Fällen' ermöglicht werden, in denen der Hoch­
schul assistent eine besondere wissenschaftliche' 
Bewährung aufweist oder mit verantwortungs­
vollen Aufgaben betraut ist. 

Zu Art. I Z. 14: 

Gemäß § 51 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956 
in der bisher geltenden Fassung sind Lehrver­
anstaltungen, die ein Hochschulprofessor gemein­
sam mit einem anderen Hochschulprofessor ab-

749 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 12

www.parlament.gv.at



10 749 der Beilagen 

hält, auf die für die Berechnung der Kollegien­
-geldabgeltung maßgebende Wochenstundenzahl 
anteilsmäßig anzurechnen. Es fehlte jedoch eine 
Bestimmung über die Berechnung der Kollegien­
geldabgeltung, wenn eine Lehrveranstaltung von 
einem Hochschulprofessor n,icht gemeinsam mit 
einem anderen Hochschulprofessor, sondern ge­
meinsam mit einem anderen Angehörigen des 
Lehrkörpers (vgl. § 9 des Hochschul-Organisa­
tionsgesetzes, BGBL Nr. 154/1955) abgeha:lten 
wird. Der neue § 51 Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 
1956 soll nun auch diesen Fall berücksichtigen. 

Zu Art. I Z. 15: 

Durch diese Ziffer wird ein in der 25. Gehalts­
gesetz~Novelle aufgetretener Zitierungsfehler be­
reinigt. 

Zu Art. I Z. 16 und 18: 

Diese Neuregelungen sehen vor, daß die im 
§ 58 Abs. 1 angeführte Dienstzulage auch Er­
ziehungsleitern am Bundes-Blindenerziehungs­
institut und am Bundes-Taubstummeninstitut 
und die im § 59 Abs. 9 angeführte Dienstzulage 
auch Lehrern gebührt, die am Bundes-Blinden­
erziehungsinstitut an Klassen zu unterrichten 
haben, an denen sich Schüler mit verschiedenen 
Arten von Behinderungen befinden. Die Dienst­
zulage gemäß § 59 Abs. 9 gebührt nunmehr auch 
den dort angeführten Lehrern, wenn sie als 
Erzieher Gruppen zu betreuen haben, in denen 
sich Schüler mit verschiedenen Arten von Be­
hinderungen befinden. 

In beiden Bestimmungen wird auch dem Um­
stand Rechnung getragen, daß die bisherige 
"Bundes-Fachschule und -Handelsschule Wien V" 
nunmehr die Bezeichnung "Höhere technische 
Bundeslehranstalt und Bundes-Handelsschule 
Wien V" führt. 

Zu Art. I Z. 17: 

Hier wird dem Umstand Rechnung getragen, 
daß die im Kunstakademiegesetz geregelten 
Kustakademien durch das Kunsthochschul-Orga­
nisationsgesetz, BGBl. Nr. 54/1970, in Kunst­
hochschulen umgewandelt wurden. 

Zu Art. I Z. 19 bis 22: 

Die bisher im § 60 Abs. 4 bis 7 für Erzieher 
vorgesehene Dienstzulage wird nun analog der 
Exekutivdienstzulage und der Omnibuslenker­
zulage behandelt, da sie eine Grundlage für eine 
Zulage zum Ruhegenuß und zum Versorgungs­
genuß bilden soll. Hiefür ~st eine entsprechende 
Anderung des § 12 des Pensions gesetzes 1965 
erforderlich. Da diese Dienstzulage dort nament­
lich angeführt werden muß, ist es erforderlich, 
daß sie sich schon vom Namen her von den 
übrigen Dienstzulagen unterscheidet. Sie wurde 
daher als Erzieherzulage bezeichnet, aus dem 

bisherigen § 60 herausgenommen und in einem 
gesonderten § 60 a geregelt. Art. I Z. 19, 20 und 
22 enthalten die in diesem Zusammenhang nöti­
gen Umstellungen und Zitierungsänderungen. Ge­
mäß Art. I Z. 1 wird die Erzieherzulage auch 
unter den Bestandteilen des Monatsbezuges im 
§ 3 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 angeführt. 

Zu Art. I Z. 23: 

Die zusätzliche Anführung des § 36 Abs. 1 
letzter Satz ist für die Fälle nötig, in denen 
Lehrer von einer niedrigeren Verwendung,s­
gruppe in die Verwendungsgruppe LI oder L PA 
und später von diesen Verwendungsgruppen in 
die Verwendungsgruppe S 2 überstellt werden. 

Zu Art. I Z. 24 und 25: 

Hier wird die bisher hur für Beamte der 
Dienstklasse V der Verwendungsgruppe W 1 vor­
gesehene Dienstzulage auch für Beamte höherer 
Dienstklassen der Verwendungsgruppe W 1 vor­
gesehen. Diese Neuregelung macht den bisheri­
gen Abs. 3 entbehrlich, der eine spezielle Rege­
lung für die Beförderung von der Dienstklasse V 
in die - bisher von der Dienstzulage ausge­
schlossene - Dienstklasse VI vorsah. 

Zu Art. I Z. 26: 

Bei den Verhandlungen mit der Gewerkschaft 
über die Neugestaltung der Diensteinteilung bei 
den Wachebeamten wurde als Ausgleich für die 
Abschaffung des Dreigruppendienstes die Um­
wandlung der bisherigen Mehrleistungstangente 
der sogenannten "Pauschalgebühr" in eine Dienst­
zulage zugesagt. Da im § 73 des Gehaltsgesetzes 
1956 für die Wachebeamten bereits eine Dienst­
zulage vorgesehen ist,' wird die umgewandelte 
Mehrleistungstangente im neueh § 73 a zur bes­
seren Unterscheidung als "besondere Dienstzu­
lage" bezeichnet. 

Zu Art. I Z. 27: 

Diese Bestimmung enthält - analog zu Art. I 
Z. 24 -eine Erweiterung des Bezieherkreises 
der bisher nur für Berufsoffiziere der Verwen­
dungsgruppe H 2 bis zur Dienstklasse V vorge­
sehenen Dienstzulagen. In der Verwendungs­
gruppe H 2 ist die für Beamte der Dienstklasse V 
gebührende Dienstzulage nunmehr auch für 
Beamte höherer Dienstklassen vorgesehen. In ·die 
gesamte Regelung werden aber auch die Berufs­
offiziere der Verwendungsgruppe H 1 einbe­
zogen. 

Zu Art. I Z. 28 und 29: 

Nach dieser Regelung sind die neuen §§ 30 b 
und 30 c, die die Pflegedienstzulage und die 
Pflegedienst-Chargenzulage betreffen, auch auf 
zeitverpflichtete Soldaten und Beamte, die gemäß 
§ 11 des Wehrgesetzes zur Ausübung einer Unter-
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offiziersfunktion herangezogen werden, anzuwen- etappenweises Inkrafttreten vorsieht, wie es dem 
den, wenn sie eine Ausbildung und Verwendung am 2. September 1971 zwischen dem Verhand­
aufweisen, die der in den §§ 30 bund 30 c gefor- lungskomitee der Gebietskörperschaften und dem 
derten Ausbildung und Verwendung entspricht. Verhandlungsausschuß der vier Gewerkschaften 

Zu Art. II: 

des öffentlichen Dienstes abgeschlossenen Gehalts­
abkommen entspricht. 

Abs. 2 regelt dem am 24. April 1972 ab-
Die Neuregelung des § 12 Abs. 4 Z. 2 des I geschlossenen Spitalerhalterverbandsabkommen 

.Gehaltsgesetzes 1956 durch Art. I Z. 6 macht I entsprechend (siehe die Erläuterungen zu Art. I 
eine übergangsbestimmung für jene Beamten Z. 11), in welchem Ausmaß die Pflegedienst­
nötig, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens zulage und die Pflegedienst-Chargenzulage in der 
dieser Bestimmung bereits dem Dienststand an- Zeit von ihrem rückwirkenden Inkrafttreten, 
gehören und für die daher der Vorrückungsstich- dem 1. Jänner 1972, bis, zum Inkrafttreten des 
tag unter Ausschluß von Karenzurlaubszeiten in Gehaltsabkommens, dem 1. Juli 1972, gebühren. 
früheren Dienstverhältnissen zu inländischen Bei der Festlegung der Prozentsätze mußte be­
Gebietskörperschaften ermittelt wurde. Art. II rüdtsichtigt werden, daß für diesen Zeitraum 
Abs. 1 sieht für diesen Fall die Möglichkeit einer die Teuerungszulagenverordnung 1971, BGBl. 
Antragstellung des· von der Neuregelung hetrof- Nr. 162, gilt, nach der zu diesen Beträgen eine 
fenen Beamten und einer Stichtagsverbesserung Teuerungszulage im Ausmaß von 12'4 v. H. ge­
vor; Abs. 2 regelt die Auswirkung auf die besol- bührt. 
dungsrechtliche.Stellung des Beamten. 

Art. II Abs. 4 enthält eine ähnliche Regelung 
für Beamte, die unter die Neuregelung des § 10 
Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956 durch Art. I 
Z. 5 fallen, die also Karenzurlaubszeiten im 
gegenwärtigen Dienstverhältnis aufweisen, die 
noch nicht für die Vorrückung in höhere ,Bezüge 
angerechnet wurden. 

Zu Art. IU: 

Die Neuregelung des § 73 Abs. 1 und des 
§ 76 des Gehaltsgesetzes 1956 durch IArt. I Z. 24 
und 27 (Ausdehnung des Bezieherkreises der 
Dienstzulage) macht es nötig, in den Verwen­
dungsgruppen W 1 und H 2 eine übergangs­
bestimmung zu schaffen. Zwecks Vermeidung 
eines Bezugsabfalls bestand nämlich für jene 
Beamten bei der Beförderung von der Dienst­
klasse V (der höchsten Dienstklasse, für die bisher 
eine solche Dienstzulage vorgesehen war) in die 
Dienstklasse VI (für die bisher eine solche Dienst­
zulage nicht vorgesehen war) eine Sonderregelung 
über die Einstiegsgehaltsstufe in die höhere 
Dienstklasse. Da die Dienstzulage, die bisher für 
die Dienstklasse V vorgesehen war, in gleicher 
Höhe für alle höheren Dienstklassen gebührt und 
da somit bei einem normalen Einstieg in die 
Dienstklasse VI kein Bezugsabfall eintreten kann, 
sicht nun die übergangsbestimmung vor, daß die 
besoldungsrechtliche Stellung auch bei jenen 
Beamten entsprechend angepaßt wird, die bereits 
in diese Dienstklasse befördert wurden. 

Zu Art. IV: 

Abs. 1 entspricht dem Art. lIder 24. Gehalts­
gesetz-Novelle, der für die im Text des Gehalts­
gesetzes 1956 angeführten Bezugsansätze ein 

Zu Art. V: 

Dieser Artikel soll ähnlich wie Art. VII der 
19. Gehaltsgesetz-Novelle, Art. XIn der 20. Ge­
halts gesetz-Novelle und Art. III der 24. Gehalts­
gesetz-Novelle vermeiden, daß Beamte, die vor 
der bereits durchgeführten Anderung der Beför­
derungspraxis die einzelnen Dienstklassen bzw. 
Standesgruppen erreicht hatten, eine unglinstigere 
besoldungsrechtliche Stellung haben, als die 
Beamten, die auf G run d der geänderten 
Beförderungspraxis ernannt wurden. 

\ 

Zu Art. VI: 

Dieser Artikel regelt das Inkrafttreten der ein­
zelnen Bestimmungen dieser Gesetzesnovelle und 
enthält die Vollziehungsklausel. Abs. 2 enthält 
eine Sonderregelung, die durch das auf den 
1. Jänner 1972 rückwirkende Inkrafttreten der 
die Pflegedienstzulage und die Pflegedienst­
Chargenzulage betreffenden Bestimmungen erfor­
derlich ist. Die Aufzählung des § 3 Abs. 2 des 
Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des Art. I 
Z. 1 enthält nämlich auch die Erzieherzulage, 
die erst mit Wirksamkeit vom 1. Dezember 1972 
geschaffen wird. Jene Bestimmungen der Gesetzes­
novelle, die im Art. VI Abs. 1 nicht angeführt 
sind, treten mit ihrem gesetzlichen Wirksamkeits­
beginn, nämlich dem auf den Tag der Verlaut­
barung dieser Rechtsvorschrift 1m Bundes­
gesetzblatt folgenden Tag, in Kraft. 

Finanzieller Mehraufwand: 

Die im vorliegenden Entwurf und im Ent­
wurf einer 21. Vertragsbedienstetengesetz-No-
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velle enthaltenen Neuregelungen werden Mehr­
kosten im Gesamtausmaß von etwa 82 Millionen 
Schilling jährlich erfordern. Hievon entfallen auf 

Art. I Z. 11, 28 und 29 der 
26. Gehaltsgesetz-Novelle und 
Art. I Z. 6 und 16 der 
21. Vertragsbedienstetengesetz-· 
Novelle (Pflegedienstzulage 
und Pflegedienst-Chargenzu-
lage) .................... . 

Art. I Z. 12 der 26. Gehalts­
gesetz-Novelle (Dienstzulage 
der Richter) .............. . 

Art. I Z. 13 der 26. Gehalts­
gesetz-Novelle (Verwendungs­
zulage der Hochschulassisten-
ten) ..................... . 

Art. I Z. 16 und 18 der 26. Ge­
haltsgesetz-Novelle (Berück­
sichtigung des Bundes-Blinden­
erziehungsinstitutes und des 
Bundes-Taubstummeninstitu-
tes) ................... . 

Millionen Sdll.lIing 

zirka 6 bis 7, 

zirka 47, 

zirka 5, 

zirka 0·3, 

Art. I Z. 24 der 26. Gehalts­
gesetz-Novelle (Dienstzulage 
für Wachebeamte ab der 

Millionen Schilling 

Dienstklasse VI) ............ zirka 1·6 

Art. I Z. 26 der 26. Gehalts­
gesetz-Novelle (Schaffung einer 
besonderen Dienstzulage der 
Wachebeamten entsprechend 
dem Mehrleistungsanteil der 
bisher bezogenen Pauschalge­
bühr aus All'laß der Abschaffung 
des Dreigruppendienstes) .... zirka 48, 

Art. I Z. 27 der 26. Gehalts­
gesetz-Novelle (Dienstzulage 
für Berufsoffiziere der Ver­
wendungsgruppe H 2 ab der 
Dienstklasse VI und für Berufs­
offiziere der Verwendungs-
gruppe H 1) .............. zirka 8·5, 

Art. V der 26.· Gehaltsgesetz-
Novelle (Härteausgleich) .... zirka 6 

jährlich. 
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